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Weiterentwicklung  
der MaRisk

Dieter Lienland / Michael Maifarth

Folgende Ausführung stammt aus dem 
Anschreiben zum Konsultationsentwurf 
14/2020 der „Mindestanforderungen an 
das Risikomanagement“ (MaRisk): „Zu-
sätzlicher neuer Erfüllungsaufwand, wel-
cher nicht bereits durch die EBA Leitli-
nien über das Management notleidender 
und gestundeter Risikopositionen (NPL 
Guidelines), die EBA Leitlinien zu Ausla-
gerungen (Outsourcing Guidelines) und 
die EBA Leitlinien für das Management 
von IKT- und Sicherheitsrisiken (ICT Gui-
delines) oder durch die bestehenden auf-
sichtlichen Anforderungen der EZB vor-
gegeben ist, entsteht durch diese MaRisk 
Novelle weder für die Institute noch für 
die BaFin.“

Sie verweist auf den Anlass der Änderun-
gen der aktuellen MaRisk-Novelle. Beru-
higend wirkt zunächst der Hinweis, dass 
zusätzlicher neuer Erfüllungsaufwand 
durch diese Novelle weder für die Institu-
te noch für die BaFin entstehe. Ob das in 
der Praxis aber tatsächlich gehalten wer-
den kann, werden die kommenden Mo-
nate und insbesondere das aufsichtliche 
Handeln auf der Grundlage der weiter-
entwickelten MaRisk zeigen. Zumindest 
kleinere Institute haben sich bisher noch 
nicht mit den Neuerungen und Vorgaben 
der EBA-Leitlinien befasst und werden 
durch die MaRisk erstmals aktiv mit den 
Regelungen in Berührung kommen. Die-
ser Aufsatz gibt einen Überblick über die 
wichtigsten Änderungen des Konsultati-
onsentwurfs vom 26. Oktober 2020. 

In Textziffer 6 wird der bisher in den Ma-
Risk verwendete Begriff der „systemrele-
vanten Institute“ gestrichen und durch 
den neu eingeführten Begriff der „gro-
ßen und komplexen Institute“ ersetzt. 

Als solche gelten „in der Regel“ Institute, 
deren Bilanzsumme auf Einzelinstituts-
ebene oder konsolidiert auf Gruppen-
ebene 30 Milliarden Euro erreicht oder 
überschreitet. Das legt aus Sicht der Auf-
sicht zwar zunächst auf der Grundlage 
klarer Größengrenzen den Kreis der be-
troffenen Institute fest, lässt aber zu-
gleich Raum für aufsichtliches Handeln.

Allgemeiner Teil

„In der Regel“ deutet einerseits darauf 
hin, dass auch Institute unterhalb dieser 
Größengrenzen grundsätzlich als groß 
und komplex eingestuft werden können 
und lässt zugleich die Möglichkeit offen, 
bestimmte Institute trotz einer Bilanz-
summe von größer 30 Milliarden Euro 
durch aufsichtliche Entscheidung, bei-
spielsweise wenn deren Geschäftsmodell 
als wenig komplex einzustufen ist, aus 
der Gruppe der großen und komplexen 
Institute auszunehmen. Da mit den aus-
legungsbedürftigen Kriterien Handlungs-
spielraum geschaffen wurde, kann dieser 
nun durch die Aufsicht dazu genutzt 
werden, zielgerichteter und individueller 
über die Einstufung der Institute zu ent-
scheiden.

Der Entwurf der MaRisk trägt auch der 
zunehmenden Bedeutung von Krypto-
werten Rechnung. Nach den Vorschriften 
des Kreditwesengesetzes gilt das Krypto-
verwahrgeschäft, die Verwahrung, die 
Verwaltung und die Sicherung von Kryp-

Schlüsseln, die dazu dienen, Kryptowerte 
zu halten, zu speichern oder zu übertra-
gen bereits als Finanzdienstleistungsge-
schäft (§ 1 Abs. 1a Nr. 6 KWG) sowie 

Kryptowerte selbst als Finanzinstrumente 
(§ 1 Abs. 11 Nr. 10 KWG). Konsequenter-
weise werden daher Geschäfte in Krypto-
werten den Handelsgeschäften im Sinne 
der MaRisk zugeordnet. Für sie gelten 
daher – wie auch für andere, vergleich-
bare Geschäfte an den Geld- und Kapital-
märkten (zum Beispiel Geldmarktge-
schäfte, Devisengeschäfte) – besondere 
organisatorische Anforderungen.

Die Änderungen im Bereich des AT 4.1 
zur Risikotragfähigkeit beschränken sich 
im Wesentlichen auf einen Verweis auf 
den Leitfaden zur aufsichtlichen Beurtei-
lung bankinterner Risikotragfähigkeits-
konzepte, der zuletzt unter dem Datum 
24. Mai 2018 von Deutscher Bundesbank 
und BaFin veröffentlicht wurde. Dort ha-
ben die deutschen Aufsichtsbehörden 
Grundsätze, Prinzipien und Kriterien fest-
gelegt, die von der Aufsicht bei der Beur-
teilung der Risikotragfähigkeitskonzepte 
von Instituten, die der unmittelbaren 
deutschen Bankenaufsicht unterstehen, 
zugrunde gelegt werden. Sie konkretisie-
ren damit zugleich auch die Inhalte der 
Überprüfung des ICAAP der Institute, die 
im Rahmen des SREP durch die Bankauf-
sichtsbehörden vorgenommen werden 
muss (EBA/GL/2014/13 vom 19. Dezember 
2014). Darüber hinaus wird einleitend 
zur Risikotragfähigkeit klarstellend dar-
auf hingewiesen, dass Risiken, die jeweils 
für sich betrachtet als unwesentlich ein-
zustufen sind, zusammengefasst aber 
wesentlich sind, in der Risikotragfähig-
keitsanalyse auf zusammengefasster Ba-
sis angemessen berücksichtigt werden 
müssen.

Im Abschnitt zu den Risikosteuerungs- 
und Controlling-Prozessen (AT 4.3.2) be-
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tont die Aufsicht in den Erläuterungen, 
dass zu einer wirksamen Beurteilung, 
Steuerung und Überwachung von Risiken 
auch die Bereitstellung von Informatio-
nen und Daten zu Sicherheiten sowie zu 
den für die Beurteilung und Steuerung 
des Risikos relevanten Zusammenhängen 
zwischen Sicherheiten und zugrunde lie-
gender Transaktion erforderlich sind. 
Dies dürfte für zahlreiche Institute eine 
Herausforderung darstellen, die in den 
kommenden Jahren zu teilweise erhebli-
chen informationstechnischen Anstren-
gungen führen dürfte, da die elektroni-
sche Verfügbarkeit von insbesondere 
risikorelevanten Informationen zu den 
gestellten Kreditsicherheiten nur in ge-
ringem Umfang gewährleistet ist.

Risikosteuerung und Compliance

In den meisten Fällen bedeutet die Er-
weiterung der Risikoanalyse von Kredit-
verhältnissen um Risikofaktoren, die mit-
telbar über die Sicherstellung wirken, 
umfangreiche manuelle Arbeiten. Damit 
steht auch die Anforderung, die Risiko-
berichterstattung um Informationen zu 
vorhandenen Risikokonzentrationen zu 
erweitern, in mittelbarem Zusammen-
hang – sowohl gegenüber der Geschäfts-
leitung als auch gegenüber dem Auf-
sichtsorgan. Dabei ist davon auszugehen, 
dass auch mittelbare Risikokonzentra-
tionen, wie sie aus gleichartigen Sicher-
heiten resultieren, zu berichten sein 
 werden. Ferner können Risikokonzentra-
tionen bei Immobilien auch in Bezug auf 
den Mieter oder den Wirtschaftszweig 
des Mieters bestehen und in Phasen der 
wirtschaftlichen Schlechtentwicklung von 
Bedeutung werden.

In den Ausführungen zu der Compliance-
Funktion für große und komplexe Institu-
te betont die Aufsicht nochmals deren 
Unabhängigkeit und Eigenständigkeit, 
indem ausgeführt wird, dass lediglich 
Compliance-nahe Bereiche in der unab-
hängigen Compliance-Funktion angesie-
delt werden dürfen. Ausgeschlossen ist 
dies ausdrücklich für Bereiche, die für 
sich umfangreiche gesetzliche Vor gaben 
einzuhalten haben und die eine wesent-
liche Funktion für die Aufrechterhaltung 

eines ordnungsgemäßen Geschäftsbe-
triebs haben (zum Beispiel der Auslage-
rungsbeauftragte, der Informationssi-
cherheitsbeauftragte sowie das Business 
Continuity Management). Unklarheit be-
steht im Hinblick auf die Berichterstat-
tung der Compliance-Funktion.

Während in AT 4.4.2 Randnummer 7 als 
Adressat der Berichterstattung ausdrück-
lich nur die Geschäftsleitung genannt ist 
und eine Weiterleitung der Berichterstat-
tung der Compliance-Funktion an den 
Aufsichtsrat (und die Interne Revision) 
vorgegeben wird, nennen die Erläute-
rungen zu der betreffenden Randnum-
mer als Adressaten zusätzlich jedes Mit-
glied des Aufsichtsorgans. Nach den 
Erläuterungen kann die Berichterstat-
tung aber auch – sofern ein entsprechend 
zuständiger Ausschuss besteht – nur an 
den betreffenden Ausschuss weitergelei-
tet werden. Dennoch soll jedem Mitglied 
des Aufsichtsrats die Möglichkeit zur Ein-
sichtnahme eingeräumt werden. Insge-
samt legt dies nahe, dass eine originäre 
Berichterstattung der Compliance-Funk-
tion an das Aufsichtsorgan beziehungs-
weise jedes Mitglied des Aufsichtsorgans 
nicht beabsichtigt ist.

Neues Notfallmanagement

Die Regelungen zum Notfallmanage-
ment wurden hingegen deutlich ausge-
weitet. Während bislang der Fokus der 
Aufsicht auf den Anforderungen an die 
Ausgestaltung und Funktionsfähigkeit 
eines Notfallkonzepts lag, sollen nun um-
fangreiche Regelungen zu einem Notfall-
managementprozess in Kraft treten, um 
sicherzustellen, dass Beeinträchtigungen 
zeitkritischer Aktivitäten und Prozesse 
nicht zu einem inakzeptablen Schaden 
beim Institut führen. Grundlage für das 
Notfallkonzept und die dort zu treffen-
den Regelungen sind Risiko- und Auswir-
kungsanalysen, die dem Institut Transpa-
renz darüber geben sollen, welche 
Auswirkungen Beeinträchtigungen von 
geschäftskritischen Aktivitäten und Pro-
zessen auf das Institut haben.

Hierzu gehört auch die Erhebung und 
Analyse möglicher materieller und imma-

terieller Schäden unter Berücksichtigung 
des Zeitpunkts des Ausfalls der betreffen-
den Prozesse. Im Notfallkonzept sind Ver-
antwortlichkeiten, Ziele und Maßnahmen 
zur Fortführung beziehungsweise Wie-
derherstellung von zeitkritischen Aktivi-
täten und Prozessen festzulegen und Kri-
terien für die Einstufung sowie für das 

-
lage der Auswirkungsanalyse von Notfall-
szenarien bildet in der Regel eine Prozess-
landkarte. Für wesentliche Prozesse ist 
eine Analyse schwerwiegender Ereignisse 
mit besonders hohem Schadenspotenzial 
vorzunehmen. Hierbei sind mindestens 
der vollständige oder teilweise Ausfall 
einzelner Standorte durch externe Ereig-
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Die Überarbeitung eines komplexen Regel-
werks wie der MaRisk bedarf Zeit und Bedacht. 
Deshalb vergeht zwischen den Novellen der 
„Mindestanforderungen an das Risikomanage-
ment“ auch immer einige Zeit, zwischen der  
5. und nun 6. Novelle vergingen drei Jahre. 
Ebenso viel Zeit und Bedacht bedarf die Inter-
pretation und Umsetzung der Novellen. Dieter 
Lienland und Michael Maifarth von Pricewater-
house Coopers machen sich im vorliegenden 
Beitrag daran, den neuesten Konsultationsent-
wurf der MaRisk zu analysieren und einige Än-
derungen im Detail darzustellen. Schwerpunk-
te liegen dabei auf Risikosteuerung, Compliance, 
Notfallplänen, Auslagerungen, notleidenden 
Krediten sowie Proportionalität und Änderun-
gen an einigen Wortlauten, die weitreichende 
Konsequenzen haben könnten. (Red.)

Dieter Lienland

Michael Maifarth
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nisse, der Ausfall von geschäftskritischen 
IT-Systemen oder Dienstleistern sowie der 
Ausfall einer kritischen Anzahl von Mitar-
beitern zu analysieren.Die im Notfallkon-
zept festgelegten Maßnahmen sind in re-
gelmäßigen Zeitabständen auf ihre 
Wirksamkeit hin zu überprüfen, wobei 
dies für zeitkritische Aktivitäten und Pro-
zesse mindestens jährlich nachzuweisen 
ist. Das Notfallkonzept ist anlassbezogen 
zu aktualisieren, jährlich auf Aktualität 
zu überprüfen und angemessen zu kom-
munizieren. Die Geschäftsleitung hat sich 
mindestens quartalsweise und darüber hi-
naus auch anlassbezogen über den Zu-
stand des Notfallmanagements schriftlich 
berichten zu lassen.

Auslagerungen

Ein Schwerpunkt des Konsultationsent-
wurfs 14/2020 ist die Überführung der 
Regeln der EBA-Leitlinien zu Auslagerun-
gen (Outsourcing Guidelines; EBA/GL/  
2019/02) in die nationale Aufsichtspraxis. 
Die dort auf 125 Seiten aufgeführten de-
taillierten Ausführungen hat die deut-
sche Aufsicht in die prinzipienbasierte 
Darstellungsweise der MaRisk überführt. 
Die vorgenommenen Konkretisierungen 
und Erweiterungen erstrecken sich über 
den gesamten Auslagerungszyklus bezie-
hungsweise die entsprechenden Rege-
lungen dazu in den MaRisk.

Zu Beginn ihrer Ausführungen schärft die 
-

lagerungstatbestands. Dazu wird in den 
Erläuterungen zu Tz. 1 des AT 9 der 
„Sonstige Fremdbezug von Leistungen“ 
durch die Aufnahme von weiteren Bei-
spielen ergänzt. So wird jetzt zum Bei-
spiel dargestellt, dass die Nutzung öf-
fentlich zugänglicher Daten von 
Marktinformationsdienstleistern, die Ver-
wendung von globalen Zahlungsver-
kehrsinfrastrukturen, die Nutzung von 
globalen Nachrichteninfrastrukturen zur 
Übermittlung von Zahlungsverkehrsda-
ten sowie der Erwerb von Dienstleistun-
gen wie die Bereitstellung eines Rechts-
gutachtens, die Vertretung vor Gericht 
und Verwaltungsbehörden als auch Ver-
sorgungsleistungen als Sonstiger Fremd-
bezug einzustufen ist.

-
bestands konkretisiert die Aufsicht auch 
die Anforderungen an die Risikoanalyse 
noch weiter. Dazu wird betont, dass in 
der Risikoanalyse bewertet werden muss, 
welche Risiken mit einer Auslagerung 
verbunden sind und dass die Ergebnisse 
in der Auslagerungs- und Risikosteuerung 
beachtet werden müssen. Die Risikoana-
lyse soll sich zukünftig auch detailliert mit 
den Risiken der Weiterverlagerung bezie-
hungsweise der Länge und Komplexität 
von Auslagerungsketten auseinanderset-
zen. In die Risikoanalyse sollen nun auch 
Aspekte, wie das Vorliegen mehrerer Aus-
lagerungsvereinbarungen beziehungswei-
se Auslagerungsverträge mit demselben 
Auslagerungsunternehmen, politische Ri-
siken, Maßnahmen zur Steuerung und 
Minderung der Risiken, mögliche Interes-

Auslagerungsunternehmen übermittelten 
Daten sowie die anfallenden Kosten ein-
bezogen werden.

Insbesondere ist zu berücksichtigen, in-
wiefern eine auszulagernde Aktivität 
oder ein auszulagernder Prozess inner-
halb der Prozesslandschaft des Instituts 
als wesentlich einzustufen ist. Besonders 
erwähnenswert ist, dass die Risikoanalyse 
durch eine Szenarioanalyse ergänzt wer-
den soll, sofern dies sinnvoll ist. Dem 
 Proportionalitätsgrundsatz entsprechend 
sollen größere Institute dabei über quali-
tative Ansätze hinausgehen und zum Bei-
spiel interne und externe Verlustdaten 
als Grundlage für die Szenarioanalyse he-
ranziehen. Die Praxis wird zeigen, wie 
die Institute diesen neuen Aspekt zu-
künftig mit Leben füllen werden.

Ausweitungen für Tochterinstitute

Unverändert gilt, dass Aktivitäten und 
Prozesse auslagerbar sind, solange da-
durch die Ordnungsmäßigkeit der Ge-
schäftsorganisation gemäß § 25a Abs. 1 
KWG nicht beeinträchtigt wird. Entspre-
chend der Vorgabe in den EBA Guidelines 
wird dies durch folgende Formulierung in 
Tz. 5 des AT 9 ergänzt: „Auslagerungen 
dürfen nicht dazu führen, dass das Insti-
tut nur noch als leere Hülle (empty shell) 
existiert.“ Außerdem, wird betont, dass 

die Auslagerung nicht in den unregulier-
ten Bereich herein erfolgen dürfe. Das 
auslagernde Institut wird dabei in die 

das Auslagerungsunternehmen zur Aus-
übung der ausgelagerten Aktivitäten und 
Prozesse befugt ist.

Von hoher praktischer Relevanz dürfte 
die Neuerung sein, dass für Tochterin  - 
s titute innerhalb einer Institutsgruppe zu-
künftig die vollständige Auslagerung aller 
besonderen Funktionen (Risiko con trol-
ling-Funktion, Compliance-Funktion oder 
Interne Revision) zulässig sein kann. Diese 
Möglichkeit der Kosteneinsparung inner-
halb des Konzerns wird von der deut-
schen Aufsicht zukünftig akzeptiert, so-
fern das gruppenangehörige auslagernde 
Institut sowohl hinsichtlich seiner Größe, 
Komplexität und dem Risikogehalt der 
Geschäftsaktivitäten für den nationalen 
Finanzsektor als auch hinsichtlich seiner 
Bedeutung innerhalb der Gruppe als 
nicht wesentlich einzustufen ist.

Erneut schärft die Aufsicht in Tz. 7 des AT 
9 die Anforderungen an den Auslage-
rungsvertrag. Zukünftig müssen im Ausla-
gerungsvertrag enthalten sein der Beginn 
und gegebenenfalls das Ende der Ausla-
gerungsvereinbarung, die Festlegung des 
geltenden Rechts, die Standorte, in de-
nen die Durchführung der Dienstleistung 
erfolgt und/oder kritische Daten gespei-
chert und verarbeitet werden, die verein-
barte Dienstleistungsgüte mit eindeutigen 
quantitativen und qualitativen Leistungs-
zielen, der Umgang mit Versicherungen, 
Anforderungen für die Umsetzung und 
Überprüfung von Notfallkonzepten so-
wie Regelungen, die sicherstellen, dass 
das Auslagerungsunternehmen in einer 
mit den Werten und dem Verhaltensko-
dex des auslagernden Instituts im Ein-
klang stehenden Weise handelt.

Daneben ergänzt die Aufsicht, dass In-
formations- und Prüfungsrechte sowie 
 Regelungen zu datenschutzrechtlichen 
 Bestimmungen und zu sonstigen Sicher-
heitsanforderungen auch für nicht we-
sentliche Auslagerungen, vertraglich ver-
einbart werden sollten. Für den Fall einer 
Kündigung soll das Auslagerungsunter-
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das Institut bei der Übertragung der aus-
gelagerten Aktivität beziehungsweise 
des ausgelagerten Prozesses an ein ande-
res Auslagerungsunternehmen oder ihre 
beziehungsweise seine Reintegration in 
das Institut zu unterstützen.

Auslagerungen auf Verbundebene

Durch die Streichung des Wortes „we-
sentlich“ im ersten Satz der Tz. 9 macht 
die Aufsicht deutlich, dass die mit Ausla-
gerungen verbundenen Risiken in jedem 
Fall, egal, ob es sich um eine wesentliche 
oder unwesentliche Auslagerung han-
delt, zu steuern und zu überwachen sind. 
Für die wesentlichen Auslagerungen 
konkretisiert sie diese Anforderung da-
durch, dass eine laufende Überwachung 
zum Beispiel anhand Key Performance In-
dicators erfolgen kann. Die aufsichtlichen 
Anforderungen an die Risikosteuerungs-
prozesse für unwesentliche Auslagerun-
gen werden sich in der Praxis wahr-
scheinlich noch herauskristallisieren.

Jedes Institut, welches Auslagerungen 
vornimmt, hat im Sinne von Tz 12f. des 
AT 9 einen zentralen Auslagerungsbeauf-
tragten zu benennen, welcher neben der 
jährlichen Berichterstattung nun auch 
anlassbezogen einen Bericht über die 
wesentlichen Auslagerungen zu erstellen 
und der Geschäftsleitung zur Verfügung 
zu stellen hat. Der Auslagerungsbeauf-
tragte soll unmittelbar der Geschäftslei-
tung unterstellt werden; bei kleineren, 
weniger komplexen Instituten kann diese 
Funktion auch durch ein Mitglied der Ge-
schäftsleitung des Instituts ausgeübt wer-
den. Für den Revisionsbeauftragten wur-
den in der Novelle eine identische 
Regelung aufgenommen (vergleiche Tz. 
10 Erläuterungen).

Ebenso wie bei den besonderen Funktio-
nen gibt es durch die Novelle Erleichte-
rungen bei den Gruppen gemäß AT 4.5 
und den Finanzverbünden. Nachfolgend 
werden die wichtigsten Aspekte darge-
stellt. Bei gruppen- und verbundinternen 
Auslagerungen können im Rahmen der 
Risikoanalyse ein einheitliches und umfas-
sendes Risikomanagement sowie Durch-
griffsrechte bei der Erstellung und Anpas-

sung der Risikoanalyse risikomindernd 
berücksichtigt werden. Des Weiteren 
können Synergien erzielt werden durch 
die Möglichkeit zukünftig ein zentrales 
Auslagerungsmanagement auf Gruppen- 
beziehungsweise Verbundebene einzu-
richten. Daneben kann bei gruppen- und 
verbundinternen Auslagerungen auf die 
Erstellung von Ausstiegsprozessen und 
Handlungsoptionen verzichtet werden. 
Ebenfalls in Umsetzung einer Anforde-
rung der EBA Guidelines wird schließlich 
in Tz 15 des AT 9 die Einrichtung eines 
vollständigen und aktuellen Auslagerungs-
registers mit Informationen über alle Aus-
lagerungsvereinbarungen gefordert.

Notleidende und gestundete 
Risikopositionen

Die Neuregelungen zum Kreditgeschäft 
nehmen einen großen Teil der Änderun-
gen der MaRisk ein. Dabei stehen die An-
forderungen an das Management von 
Krediten im Mittelpunkt, die entweder 
bereits notleidend sind oder aber auf-
grund von Schwierigkeiten der Kredit-
nehmer notleidend zu werden drohen. 
Einige dieser Anforderungen gelten nur 
für Institute mit einem hohen Bestand an 
notleidenden Krediten – sogenannte „In-
stitute mit hohem NPL-Bestand“ (verglei-
che hierzu die Erläuterungen zur AT 2.1 
MaRisk). Hierzu zählen alle Institute, de-
ren Anteil an notleidenden Krediten am 
Gesamtbestand der Darlehen und Kre-
dite 5 Prozent – gemessen jeweils an den 
Bruttobuchwerten – auf Einzel- oder 
Gruppenebene übersteigt. Welche Kredi-
te als notleidend gelten, richtet sich nach 
den Vorschriften für das Meldewesen.

Institute mit hohem NPL-Bestand haben 
insbesondere im Bereich der Geschäfts- 
und Risikostrategie Festlegungen zu tref-
fen, um die notleidenden Kredite über 
einen realistischen, aber hinreichend am-
bitionierten Zeithorizont zu reduzieren. 
Hierzu gehört zunächst eine intensive in-
haltliche Auseinandersetzung mit dem 
operativen Geschäftsumfeld und den ex-
ternen Bedingungen des Instituts mit 
dem Ziel, Ursachen und Zusammenhänge 
zu erkennen und in zielgerichtete Maß-
nahmen umzusetzen. Hierbei haben die 

Institute kurz-, mittel- und langfristige 
Ziele zu formulieren und mit geeigneten 
Maßnahmen zu unterlegen. Dabei sind 
sämtliche Handlungsoptionen in Betracht 
zu ziehen (zum Beispiel Haltestrategie, 
Forbearance-Optionen, aktiver Portfolio-
abbau, Änderung der Art der Risikoposi-
tion oder Sicherheit, Rettungserwerbe, 
rechtliche Optionen) und insbesondere 
festzulegen, welcher Umfang an notlei-
denden Krediten mit dem Risikoappetit 
des Instituts langfristig vereinbar ist.

Die strategischen Überlegungen sind in 
einen Umsetzungsplan für einen Zeit-
raum von ein bis drei Jahren zu überfüh-
ren, der zumindest vierteljährlich anhand 
geeigneter Kennzahlen (vergleiche hier-
zu die Erläuterungen zu AT 4.4.1 Tz. 2 
MaRisk) durch die Risikocontrolling-
Funktion zu überwachen ist. Hierbei sind 
auch die Auswirkungen auf die Eigenka-
pitalanforderungen zu beachten. We-
sentliche Abweichungen von dem Plan 
sind den Aufsichtsbehörden anzuzeigen. 
Zur Umsetzung der Maßnahmen sollen 
Institute mit hohem NPL-Bestand speziel-
le Organisationseinheiten einrichten, die 
mit entsprechend spezialisierten und hin-

-
zustatten sind. Diese Organisationsein-
heiten sind zwingend außerhalb des 
Bereichs Markt anzusiedeln und grund-
sätzlich auch vom Kreditvergabeprozess 
zu trennen – in jedem Fall sind aber Inte-

Bewertung und Früherkennung

Eine wesentliche Rolle spielt auch die Be-
wertung von Sicherheiten. Nicht nur Insti-
tute mit hohem NPL-Bestand sondern alle 
Institute müssen bei Überleitung  eines 
Kredits in die Sanierung oder Abwicklung 
den Sicherheitenwert (gegebenenfalls 
unter Realisationsgesichtspunkten) über-
prüfen. Dabei sind der voraussichtliche 
Verwertungserlös, die erwarteten Ver-
wertungskosten, die voraussichtliche Ver-
wertungsdauer durch Abzinsung sowie 
ein angemessener Wertabschlag („Hair-
cut“) zu berücksichtigen.

In Abschnitt BTO 1.3 zur Früherkennung 
von Risiken werden umfangreiche Rege-
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lungen zu Forbearance-Maßnahmen in 
einem eigenen Unterabschnitt (BTO 1.3.2) 
eingeführt. Darin werden klare Grundsät-
ze formuliert, wie Institute gegenüber 
Kreditnehmern gemachte Zugeständnisse 
zu behandeln haben. Zielsetzung dieser 
Zugeständnisse ist in der Regel die Ver-
meidung einer Zahlungsstörung und da-
mit die Verschlechterung des Kredits in 
den Status „notleidend“. Um hierbei eine 
einheitliche Vorgehensweise zu gewähr-
leisten, haben die Institute eine Richtlinie 
in Kraft zu setzen, die die Grundzüge der 
Gewährung derartiger Zugeständnisse re-
gelt (zum Beispiel Prozess und Verfahren, 
verfügbare Maßnahmen, Informations-
anforderungen, Dokumentation sowie 

-
keit der Maßnahmen), um die Auswirkun-

-
nem Kreditnehmer abzumildern.

-
keiten darf sich dabei ausschließlich an 

des Kreditnehmers und nicht an den ge-
stellten Sicherheiten orientieren. Bei der 
Festlegung geeigneter Forbearance-Maß-
nahmen hat das Institut die Rückzah-
lungsfähigkeit des Kreditnehmers zu 
 berücksichtigen und die getroffenen 
Maßnahmen in angemessenen Abstän-
den auf ihre Wirksamkeit hin zu überprü-
fen. Forbearance-Maßnahmen sollten da-
bei eine Wirkungsdauer von zwei Jahren 
nicht überschreiten.

Änderungen im besonderen Teil

Die Neuerungen in BTO 2 Handelsge-
schäft fokussieren sich auf die Themen 
Kontrolle der Marktgerechtheit von Ge-
schäftsabschlüssen und Bestätigungsver-
fahren. In BTO 2.2.1. Tz. 2 zur Markt-
gerechtigkeitsprüfung wurde der Punkt  
c) zur Offenlegung der „Abweichungen 
von den marktgerechten Bedingungen 
gegenüber dem Kunden in der Ge-
schäftsbestätigung“ gestrichen und in 
die Erläuterung zu dieser Textziffer über-
führt. In der Erläuterung zu Tz. 2 wird 
nun ausgeführt, dass es für die Doku-
mentation in den bankeigenen Ge-
schäftsunterlagen ausreichend sei, wenn 
die Abweichung von marktgerechten 

 Bedingungen durch die Offenlegung ge-
genüber dem Kunden in der Geschäfts-
bestätigung Rechnung getragen werde. 
Damit werden die Anforderungen an die 
interne Dokumentation geschärft und 
abschließend beschrieben.

Daneben wurden in den Erläuterungen 
zu BTO 2.2.1. Tz. 5 Erleichterungen im 
Prozesse der Marktgerechtigkeitskontrol-
le aufgenommen. Zukünftig darf bei ei-
nem Handel an organisierten Märkten 
auf eine Marktgerechtigkeitskontrolle 
verzichtet werden (vorher „Börsen“ und 
„geregelte Märkte“). Die Aufsicht ver-
weist in ihren Darstellungen auf entspre-
chende im Internet abrufbare Veröffent-
lichungen, die die organisierten Märkte 

-
chen Geschäfte, welche über multilatera-
le Handelssysteme (MTFs) abgeschlossen 

Marktgerechtheit durch die Institute ge-
prüft werden. Für Geschäfte, die über or-
ganisierte Handelssysteme (OTFs) abge-
schlossen werden, gelten entsprechende 
Erleichterungen jedoch nicht (vergleiche 
auch Art. 20 Abs. 1 MiFID II).

Zukünftig beinhaltet BTO 2.2.2 Tz. 3 nicht 
Ausführungen zu Abwicklungssystemen, 
sondern spricht von Abwicklungs- oder 
Bestätigungssystemen. In den dazugehö-
rigen Erläuterungen wird aufgenommen, 
dass in Rahmenverträgen festgelegt wer-
den kann, dass das Schweigen nach Ab-
lauf einer im Voraus vereinbarten Frist als 
Gegenbestätigung anzusehen ist. Damit 
besteht zukünftig nicht mehr die Not-
wendigkeit Mahnungen bei ausbleiben-
den Bestätigungen zu versenden; die Vor-
schrift passt sich damit der Praxis an, in 
der im internationalen Bereich Gegenbe-
stätigungen unüblich sind. Außerdem 
kann zukünftig bei Geschäften in OTC-
Derivaten (over the counter) eine Bestäti-
gung gemäß Art. 11 Abs. 1 a) der Verord-
nung EU 648/2012 (EMIR) ausreichend 
sein, sofern sie vom Handel unabhängig 

-
aktionsregister nachgekommen wird.

Die Darstellungen zum Management der 
Adressausfallrisiken (BTR 1) wurden in 
den Erläuterungen zu Tz. 4 um Darstel-
lungen zum Umgang mit Emittentenlimi-

ten zu Zwecken des Handels ergänzt. 
Eine Anrechnung von Handelsgeschäften 
auf kurzfristig eingeräumte Emittenten-
limite ist dann ausreichend, sofern ange-
messene Limit-Verfahren existieren und 
die Papiere nicht länger als drei Monate 
beim Institut verbleiben. Bei Handelsge-
schäfte für das Anlagebuch sollen vor Er-
werb ein festgelegter Bearbeitungspro-
zess durchlaufen und ein Limit allokiert 
werden. Da das Neuemissionsgeschäft in 
der Regel sehr kurzfristig abgewickelt 
wird, kann in diesen engen Zeiträumen 
nicht immer ein vollständiger Limit-Pro-
zess durchlaufen werden. Nach Erwerb 
soll der Bearbeitungsprozess zur Geneh-
migung des individuellen Emittenten-
limits schnellstmöglich durchlaufen wer-
den. Eine Anrechnung auf Globallimit ist 
vorab möglich.

Emittentenlimite  
und operationelle Risiken

In den Erläuterungen zu Textziffer 3 des 
BTR 3.2, die sich den zusätzlichen Anfor-
derungen an kapitalmarktorientierte Ins-

Institutionellen Anlegern geschärft. Die 
Regelungen zu den operationellen Risiken 
in BTR 4 hat die Aufsicht insbesondere in 
Bezug auf die Analysen von Schadensfäl-
len erweitert. Für die Schadenserfassung 

-
den als solche in der Datenbasis erkenn-
bar und auswertbar gemacht werden 
müssen. Des Weiteren wird in Tz. 4 betont, 
dass die Verfahren für die Beurteilung 
der operationellen Risiken die wesentli-
chen Ausprägungen aufzeigen müssen. 
Dazu sollen historische Erkenntnisse (ins-
besondere Schadensfälle), aktuelle (Pro-
zess-)Schwächen sowie potenzielle Ereig-

Management der operationellen Risiken 
versteht die Aufsicht unter anderem 
auch, dass die Erkenntnisse aus der IT- 
Sicherheit, der Compliance, den Anpas-
sungsprozessen sowie den Prozessen des 
Notfall- und Auslagerungsmanagements 
einbezogen werden. Der am 26. Oktober 
2020 zur Konsultation gestellte Entwurf 
soll planmäßig im ersten Quartal 2021  
als 6. MaRisk-Novelle veröffentlicht wer-
den. 
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